
FÖRDERUNG FÜR DEN  
SCHUTZ VON ERFINDUNGEN

WAS WIRD GEFÖRDERT? 
Mit dem Patent.Scheck bezahlen Sie professionelle Leistungen wie beispielsweise die rasche Abklärung, ob 
Patentschutz überhaupt möglich ist, sowie Services zu Patentanmeldung und Patentmonitoring. 

WER IST ANTRAGSBERECHTIGT?
Die Antragstellung erfolgt durch ein Klein- und Mittelunternehmen (KMU), Start-Up bzw. ein Unternehmen in 
Gründung. Alle Informationen unter www.ffg.at/patentscheck

WAS UMFASST DER PATENT.SCHECK?
¡ professionelle Abklärung, ob Ihr Lösungsansatz patentierbar ist
¡ Patentrecherche mit einem Patentamt 
¡ Beratung durch Expertinnen und Experten aus Ihrem technischen Gebiet
¡ Unterstützung bei der Patentanmeldung (national/international)
¡ Patentmonitoring

Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH, Sensengasse 1, 1090 Wien, Tel +43 (0)5 7755-0, E-Mail office@ffg.at, www.ffg.at

Auf verstärkten Schutz von Erfindungen sollen vor allem Klein- und Mittel-
unternehmen (KMU), Start-Up bzw. Unternehmen in Gründung setzen können.  
Der Patent.Scheck hilft dabei, professionelle Leistungen in Anspruch zu nehmen  
und zu klären, ob der Lösungsansatz oder die Projektidee patentierbar ist. 
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ECKDATEN ZUR AUSSCHREIBUNG
¡ Einreichung – laufend
¡ Förderentscheidung – laufend 
¡ Phase 1 und Phase 2
¡ Budget: Basisprogramme der FFG
¡ FFG Richtlinie KMU
¡ FFG Kostenleitfaden
¡ Patent.Scheck Leitfaden
¡ Einreichung über ecall.ffg.at 

FÖRDERUNG
Gefördert wird in Form eines Zuschusses in der Höhe von maximal € 10.000,–,  
das sind 80% der Gesamtkosten (€ 12.500,–).

KONTAKT UND INFORMATION
Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH

www.ffg.at/patentscheck
Beratung: +43(0)5 7755 – 5000 oder bp-beratung@ffg.at 

WIE ERFOLGT DIE ABWICKLUNG?
Der Patent.Scheck kann einmal pro Jahr, pro Unternehmen und Forschungsidee zuerkannt werden. Bitte beachten 
Sie die klare Abgrenzung von Projektidee und -inhalt zu einer bestehenden Projektförderung durch die FFG, da 
Anträge auf Mehrfachförderung überprüft werden. 

Zu Beginn steht ein einfacher Kurzantrag und eine Förderentscheidung. Sobald Sie  
den Patentscheck erhalten haben, starten Sie die gemeinsame Recherche mit einem 
Patentamt. Das Resultat (JA-/NEIN-Ergebnis) gibt die weitere Vorgehensweise vor – 
wie z. B. Patent anmeldung und Patentmonitoring. Die FFG-Förderung erfolgt in der 
Regel in zwei Phasen:

PHASE 2 mit einem Patentamt/Patent anwalt

Patent anmeldung &  
Patent monitoring Patent.Scheck 

abrechnen

Projekt  
abschließen

Alternativen zum Patent?
Geheimhaltung, Marken- und  

Designschutzrechte etc. 
Wir beraten Sie gerne!
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